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Quelle: FVB 2008
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(3) [Voraussetzung für Vergütung]

Der Anspruch auf Vergütung besteht für Strom

1. aus Anlagen mit einer Leistung über 5 Megawatt nur, soweit der Strom in Kraft-
Wärme-Kopplung nach Maßgabe der Anlage 3 zu diesem Gesetz erzeugt wird und

2. aus Anlagen, die neben Biomasse im Sinne der nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 erlassenen
Biomasseverordnung auch sonstige Biomasse einsetzen, nur, wenn die 
Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber durch ein Einsatzstoff-Tagebuch mit 
Angaben und Belegen über Art, Menge und Einheit, Herkunft sowie den unteren Heizwert 
pro Einheit der eingesetzten Stoffe den Nachweis führt, welche Biomasse eingesetzt wird.

§ 27

Biomasse

Verlassen des Ausschließlichkeitsprinzips
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II. Begriffsbestimmungen

1. Nachwachsende Rohstoffe sind Pflanzen oder Pflanzenbestandteile,

� die in landwirtschaftlichen , forstwirtschaftlichen oder 
gartenbaulichen Betrieben oder

� im Rahmen der Landschaftspflege anfallen und 
� die keiner weiteren als der zur Ernte, Konservierung oder 

Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten Aufbereitung oder Veränderung
unterzogen wurden, und

2. Gülle : alle Stoffe, die Gülle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des
EU-Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für
nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sind.

Anlage 2

NAWARO-Bonus
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Quelle: BMU 2008

1 bei Einhaltung der 
Formaldehydgrenzwerte 
nach TA Luft

2 bei 30 vol. % 
Gülleeinsatz (Vergütung 
anteilig)

3 Anlagen mit 
vorhandenen 
Wärmekonzept und 
Nutzungskonzept nach 
EEG 04

4 bei mehr als 50 % 
Einsatz von 
Landschaftspflegegut

* Veränderungen gegenüber EEG 2004

-#��
��
	
�
��



Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrauc herschutz

Winterschulung, PAHLHUUS Zarrentin, 11. Dezember 20 08
.EEG 2009  - Sachstand und Diskussion

4. [einschließlich Zucker- und Masserüben]

III. Positivliste

1. Aufwuchs von Wiesen und Weiden als
Ganzpflanzen in Form von Grüngut,
Trockengut und Silage,

2. Ackerfutterpflanzen einschließlich
Ganzpflanzen geerntetes Getreide,
Ölsaaten und Leguminosen als Grüngut,
Trockengut und Silage,

3. nicht aufbereitete Gemüse-, Heil-
und Gewürzpflanzen, Schnittblumen,

4. Körner, Samen, Corn-Cob-Mix,Knollen,
Rüben [ ] , Obst, Gemüse, Kartoffelkraut,
Rübenblätter, Stroh als Grüngut,
Trockengut und Silage,

5. Rapsöl und Sonnenblumenöl , 
jeweils raffiniert und unraffiniert,

Gegenäußerung der BRegAnlage 2

NAWARO-Bonus
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z.B. abgelehnt:

10. Zuschlagstoffe, Enzyme und Gärhilfen
ohne nennenswerte Gasproduktion und

11. Aussortiertes Gemüse, aussortierte
Kartoffeln, aussortierte Heil- und

Gewürzpflanzen [ ].

Begründung:
Vorgeschlagene Änderungen entsprechen 
nicht der Systematik des NAWARO-Bonus.

III. Positivliste

6. Palmöl und Sojaöl , raffiniert und
unraffiniert, sofern nachweislich die
Anforderungen der Verordnung nach § 64
Abs. 2 Nr. 1 eingehalten sind,

7. das bei der Durchforstung und bei der
Stammholzernte in forstwirtschaftlichen
Betrieben anfallende Waldrestholz , 
Rinde und Holz aus Kurzumtriebs-
plantagen,

8. Pflanzen- oder Pflanzenbestandteile, die
im Rahmen der Landschaftspflege
anfallen, und

9. Kot und Harn einschließlich Einstreu
von Nutztieren und Pferden
sowie Futterreste, die im landw.
Betrieb anfallen .

Gegenäußerung der BRegAnlage 2

NAWARO-Bonus
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z.B. abgelehnt:

[aus Handel und Verarbeitung.]

IV. Negativliste

1. aussortiertes Gemüse, aussortierte
Kartoffeln, aussortierte Heil- und
Gewürzpflanzen, sowie aussortierte
Schnittblumen [ ] ,

2. Getreideabputz , Rübenkleinteile,
Rübenschnitzel als Nebenprodukt der
Zuckerproduktion, 

3. Gemüseabputz , Kartoffelschalen,
Pülpe, Treber, Trester, Presskuchen und
Extraktionsschrote aus der Pflanzenöl-
herstellung,

4. Glycerin aus der Verarbeitung von
Pflanzenölen,

5. Pflanzenöle , die als Abfall
anfallen,

Gegenäußerung der BRegAnlage 2

NAWARO-Bonus
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IV. Negativliste

6. Palmöl und Sojaöl , es sei denn, sie
genügen den Anforderungen der
Verordnung nach § 64 Abs. 2 Nr. 1,

7. Bioethanol ,
8. Schlempe aus der Herstellung von

Bioethanol,
9. Säge- und Hobelspäne ,

10. Bioabfälle im Sinne der BioabfallVO
mit Ausnahme von Tierfäkalien und
Abfällen aus der Forstwirtschaft sowie 
der Landschaftspflege und

11. Kot und Harn von Heimtieren
mit Ausnahme von Pferden.

Gegenäußerung der BRegAnlage 2

NAWARO-Bonus
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I. Anspruchsvoraussetzungen

Der Anspruch besteht bis einschl. einer
Anlagenleistung von 20 MW, soweit

1. es sich um Strom i.S. von § 3 Abs. 4
des KWK-Gesetzes handelt und

2. eine Wärmenutzung im Sinne der 
Positivliste Nummer III vorliegt 
oder

3. die Wärmenutzung nachweislich fossile
Energieträger in einem mit dem Umfang
der foss. Wärmenutzung vergleichbaren
Energieäq. ersetzt und die Mehrkosten,
die durch die Wärmebereitstellung ent-
stehen, nachweisbar sind und mind. 100
EUR/kW Wärmeleistung betragen.

Anlage 3

KWK-Bonus

Umelt-
gutachter/in

Unterlagen des 
Herstellers

„General-Klausel“
…theoretischer Einsatz 
ausreichend!
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III. Positivliste

1. Beheizung, Warmwasserbereitstellung
oder Kühlung von Gebäuden bis zu einem
Wärmeeinsatz von 200 kWh/m 2

Nutzfläche im Jahr,

2. Wärmeeinspeisung in ein Netz mit
einer Länge von mind. 400 m
und mit Wärmeverlusten unter 25 % des
Nutzwärmebedarfs der Wärmekunden,

3. die Nutzung als Prozesswärme für
industrielle Prozesse im Sinne der [ ]
Anlage der 4. BImSchV und die
Herstellung von Holzpellets zur 
Nutzung als Brennstoff sowie

Gegenäußerung der BRegAnlage 3

KWK-Bonus
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abgelehnt:

4. die Beheizung und ggf. Kühlung von
Betriebsgebäuden für die Geflügel-
aufzucht, Tierställe, Unterglasanlagen 
für die Aufzucht und Vermehrung von
Pflanzen und Aquakulturen sowie 

5. die Nutzung als Wärme für die 
Trocknung von Klärschlamm aus der
kommunalen Abwasserreinigung [ ].

III. Positivliste

4. die Beheizung von Betriebsgebäuden für
die Geflügelaufzucht [ ],

5. Die Beheizung von Tierställen mit 
vorgegebenen Obergrenzen sowie

6. die Beheizung von Unterglas-
anlagen für die Aufzucht und
Vermehrung von Pflanzen, [ ].

7. Trocknung von Gärresten als 
Düngemittel.

Gegenäußerung der BRegAnlage 3

KWK-Bonus

Kein Regelungsbedarf
wegen

„General-Klausel“  [ Anlage 3 I 3 ]
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abgelehnt:

2. 

… mit Ausnahme der Herstellung von 
Biomassepresslingen und der techn. 
Trocknung von Scheitholz und 
Holzhackschnitzeln [ ], 

IV. Negativliste

1. die Beheizung von Gebäuden , 
die nach § 1 Abs. 2 der EnEV nicht
Gegenstand der Verordnung
sind [ ],

2. die Wärmenutzung z. Bereitstellung ,
Konversion und Rückstand-
behandlung v. biog. Rohstoffen ,
d. energetisch genutzt werden mit 
Ausnahme der Herstellung v. Holzpellets
zur Nutzung als Brennstoff,

3. die Beladung von Wärme-
speichern ohne Nutzungsnachweis
gemäß der Positivliste,

Gegenäußerung der BRegAnlage 3

KWK-Bonus
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Vorschlag M-V nicht vom Bundesrat 
aufgenommen.

[in Anlagen, die nach dem 31. Dezember 
2008 erstmals in Betrieb genommen 
werden] 

IV. Negativliste

4. die Abwärmenutzung zur
Verstromung insbesondere in
Organic-Rankine- und
Kalina-Cycle-Prozessen [ ] und

5. die Wärmenutzung aus Anlagen, die
fossile Brennstoffe beispielsweise für den
Wärmeeigenbedarf einsetzen.

Gegenäußerung der BReg

vom 5. März 2008

Anlage 3

KWK-Bonus



Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrauc herschutz

Winterschulung, PAHLHUUS Zarrentin, 11. Dezember 20 08
�*EEG 2009  - Sachstand und Diskussion

§ 3  Begriffsbestimmungen

12. „Umweltgutachter/in “ eine Person oder Organisation, die nach 
dem Umweltauditgesetz [ ] für den Bereich 
Elektrizitätserzeugung als Umweltgutachterin, Umweltgutachter 
oder Umweltgutachterorganisation tätig werden darf.

§ 55  Herkunftsnachweis

(1) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber können sich für Strom aus 
Erneuerbaren Energien von einem/er Umweltgutachter/in
einen Herkunftsnachweis ausstellen lassen.
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Anlage 2  (NR-Bonus)
I. Anspruchsvoraussetzungen

3. Der Anspruch auf den Bonus besteht ausschließlich für den Anteil des 
Stroms, der aus nachwachsenden Rohstoffen oder Gülle erzeugt worden 
ist.

Bei anaerober Vergärung der nachwachsenden Rohstoffe oder Gülle 
(Strom aus Biogas) und Kombination dieser Einsatzstoffe mit rein
pflanzlichen Nebenprodukten im Sinne der Positivliste Nummer V ist der 
Anteil nach Satz 1 auf Grundlage der Standard-Biogaserträge
zu ermitteln und nachzuweisen .

Der Nachweis ist durch Vorlage eines Gutachtens eines/er 
Umweltgutachter/in zu führen.
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Zulassungsbereich (NACE-Code) nach Umweltauditgesetz
35.11.6 Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien.

� derzeit 59 Umweltgutachter/innen
� für ca. 3.500 BGAs (59 Anlagen/Gutacher)
� Liste unter 4445�	�'$���'�#$�5�� abrufbar
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Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für 
Umweltgutachter mbH (DAU) im Auftrag des BMU.
Grundlage: EMAS-Verordnung (EU), Umweltauditgesetz (Bund)
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� Nachweis Input für NR-Bonus
� Nachweis Wärmenutzung für KWK-Bonus
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� Gespräch mit dem EVU
� Vereinbarung über „individuelle“ Nachweisregelung für 

� Grundvergütung
� NR-Bonus
� KWK-Bonus

� Festlegung, bis wann Gutachten vorliegen müssen
(i.d.R. spätestens bis 02/2010 bei Jahresendabrechnung 2009!)

� schon jetzt Termin mit Umweltgutachter/in vereinbaren!!!

!�������;��$��#����$
�9
� Kontakt zur EEG-Clearingstelle  4445
��	�����
����'���5��
� Verfahrensordnung vom 01. Oktober 2007

� Einigungsverfahren
� Empfehlungsverfahren
� Votumsverfahren
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Quelle: FVB 2008
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Danke für die Aufmerksamkeit!


